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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 170, Camping- und Wochenendplatzgebiet 
Am Hoschenhof; 
 
Bekanntmachung über den Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss gemäß § 12 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 15.11.2023 die Einleitung und Aufstellung des o. g. Bauleitplanverfahrens mit der 
Beschlussvorlage Nr. 168/2023 beschlossen. Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Ziel und Zweck der Planung und wesentliche Auswirkung: 
Das Camping- und Wochenendplatzgebiet Am Hoschenhof liegt sowohl auf dem Gemeinde-
gebiet der Stadt Neukirchen-Vluyn als auch in der Gemeinde Rheurdt und besteht als sol-
cher seit dem Jahre 1972 auf Grundlage einer Baugenehmigung durch den Kreis Moers. Das 
Gebiet zeichnet sich durch die landschaftlich reizvolle Lage am Großen Parsick aus. 
 
Der Platz hat sich über die vergangenen Jahrzehnte hinweg durch die zunehmende Anzahl 
an ständig oder wiederkehrend genutzten, überwiegend nicht mehr ortsveränderlichen 
Wohnwagen von einem Zeltplatz zu einem Platz mit Wochenendhäusern entwickelt. Die 
Wohnwagen wurden dabei durch Verkleidungen und Vorbauten als Wochenendhäuser ge-
staltet. Die Platzstruktur ist mithin ohne bauordnungsrechtliche Genehmigungen entstanden. 
 
Das Gebiet befindet sich aktuell weder im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes noch entspricht die Nutzung den Darstellungen des wirksamen Flächennut-
zungsplans der Stadt Neukirchen-Vluyn. Ebenfalls sind Vorhaben in dem betreffenden Be-
reich nach § 35 BauGB nicht genehmigungsfähig. 
 
Mit der Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage wird das Ziel verfolgt, die bestehen-
den, städtebaulichen Missstände vollständig zu beheben und eine städtebauliche Ordnung 
im Plangebiet herzustellen. Daher soll für den Bereich des Camping- und Wochenendplatzes 
in jeder der beiden betroffenen Kommunen ein (vorhabenbezogener) Bebauungsplan zeit-
gleich aufgestellt werden. Damit soll einerseits eine planungsrechtliche Grundlage zur Her-
stellung eines genehmigungsfähigen Bestandes geschaffen und andererseits einer dauerhaf-
ten Wohnnutzung entgegengewirkt werden. 
 
Da die derzeitige Nutzung als Camping- und Wochenendplatzgebiet nicht den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukirchen-Vluyn entspricht, soll dieser im Parallel-
verfahren (Beschlussvorlage 167/2023) geändert werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanverfahrens ist in dem zu dieser Be-
kanntmachung gehörenden Kartenausschnitt kenntlich gemacht und dient zur allgemeinen 
Information. 
 
Neukirchen-Vluyn, den 01.12.2023 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Ulrich Geilmann 
Technischer Beigeordneter    Anlage siehe Folgeseite 
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Quelle: Stadt Neukirchen-Vluyn, Planungs- und Bauordnungsamt 
Geltungsbereich zur Beschlussvorlage Nr. 168/2023 
 

********************************************************************************************************* 
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105. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich Camping- und Wochenendplatz-
gebiet Am Hoschenhof; 
 
Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 15.11.2023 die Aufstellung des o. g. Bauleitplanverfahrens mit der Beschlussvorla-
ge Nr. 167/2023 beschlossen. Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Ziel und Zweck der Planung und wesentliche Auswirkung: 
Mit der Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage wird das Ziel verfolgt, die bestehen-
den, städtebaulichen Missstände vollständig zu beheben und eine städtebauliche Ordnung 
im Plangebiet herzustellen. Daher soll für den Bereich des Camping- und Wochenendplatzes 
in jeder der beiden betroffenen Kommunen ein (vorhabenbezogener) Bebauungsplan zeit-
gleich aufgestellt werden. Damit soll einerseits eine planungsrechtliche Grundlage zur Her-
stellung eines genehmigungsfähigen Bestandes geschaffen und andererseits einer dauerhaf-
ten Wohnnutzung entgegengewirkt werden. 
 
Da die derzeitige Nutzung als Camping- und Wochenendplatzgebiet nicht den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukirchen-Vluyn entspricht, soll dieser im Parallel-
verfahren (Beschlussvorlage 167/2023) geändert werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanverfahrens ist in dem zu dieser Be-
kanntmachung gehörenden Kartenausschnitt kenntlich gemacht und dient zur allgemeinen 
Information. 
 
Neukirchen-Vluyn, den 01.12.2023 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Ulrich Geilmann 
Technischer Beigeordneter    Anlage siehe Folgeseite 
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Quelle: Stadt Neukirchen-Vluyn, Planungs- und Bauordnungsamt 
Geltungsbereich zu Beschlussvorlage Nr.167/2023 
 
 

********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 14.12.2023 über die 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Marktstandgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 04.10.2013 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), sowie des § 71 der Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes zur Regelung der Entsendung von Kraftfahrern und 
Kraftfahrerinnen im Straßenverkehrssektor und zur grenzüberschreitenden Durchsetzung 
des Entsenderechts vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I S. 172) hat der Rat der Stadt Neukir-
chen-Vluyn in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 Höhe der Gebühren 
 

Die Marktstandgebühr beträgt für jeden angefangenen laufenden Frontmeter des Standplat-
zes pro Markttag 2,30 EUR. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 14.12.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
 
Satzung vom 14.12.2023 über die 29. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 21.12.1990 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 18. 
Dezember 1975 (GV. NRW. S 706, 1976 S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 
712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von zeitlichen 
Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-
Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in 
seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 
 
a) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen  2,57 EUR 
b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs     2,42 EUR 
c) für Straßen des überörtlichen Verkehrs     2,29 EUR 

 
Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
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Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 14.12.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 14.12.2023 über die 18. Änderung der Gebührensatzung für die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 01.12.2005 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Anpas-
sung von Gesetzen und Verordnungen an die neue Behördenbezeichnung des Bundesam-
tes für Güterverkehr vom 03. März 2023 (BGBl. 2023 I S. 56) und des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung abfallrechtlicher Vorschriften vom 
21. Juni 2023 (GV. NRW. S. 443) i.V.m. der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Neukirchen-Vluyn vom 07. Mai 2019 und der 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Neukirchen-Vluyn, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in 
seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 7 Abs. 2 und 3 werden wie folgt geändert: 
 
§ 7 Gebühren für die Leerung der Abfallbehälter (Restmülltonne) 
 
[2] a) Die Jahresgebühr beträgt für einen Abfallbehälter bei 2-wöchentlicher Leerung mit 

einem Volumen von 

  
 60 l  181,60 EUR 
  80 l  242,20 EUR 
 120 l  363,20 EUR 
 240 l  726,40 EUR 
 1.100 l 3.330,10 EUR 
 
 b) Die Jahresgebühr beträgt für einen Abfallbehälter bei 4-wöchentlicher Leerung mit 

einem Volumen von 

  
 40 l 60,60 EUR  (nur für Einzelpersonen im Einfamilienhaus) 
  60 l  90,80 EUR 
  80 l  121,10 EUR 
 120 l 181,60 EUR 
 240 l 363,20 EUR 
 
[3] Die Gebühr für den Erwerb des Windelsackes sowie dessen Entsorgung beträgt 

1,60 EUR pro Sack. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
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Artikel 2 
 
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 Gebührensatz für die Entsorgung der Bio-Tonne 
 
Die Benutzungsgebühren werden nach Art und Größe unabhängig von der Zahl der Leerun-
gen der dem Grundstück zugeordneten Bio-Abfallbehälter für das Kalenderjahr berechnet.  
 
Die Jahresgebühr beträgt für einen Behälter mit einem Volumen von 
 
 120 l 41,00 EUR 
 240 l 82,00 EUR 
 1.100 l 376,00 EUR 
 
 
Artikel 3 
 
§ 10 wird wie folgt geändert: 
 
§ 10 Gebührensatz für den Abfallsack 

 
Die Gebühr für die Gestellung und Abfuhr eines 60-l-Abfallsackes beträgt 3,70 EUR / Stück. 
 
 
Artikel 4 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 14.12.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Satzung vom 14.12.2023 über die 16. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 22.12.2009 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der 
§§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben 
zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
sowie des § 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 559 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetzes zur Änderung des Landeswasser-
rechts vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718) in Verbindung mit der Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - 
Entwässerungssatzung - hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 8 erhält folgende Fassungen: 
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 

 
(8) Die Gebühr beträgt für Gebührenpflichtige, die nicht Genossen der Linksniederrheini-

schen Entwässerungsgenossenschaft sind je Kubikmeter Schmutzwasser jährlich 3,81 
€. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
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 Für Gebührenpflichtige, die für die Entwässerung eines Grundstücks bereits selbst von 
der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft zu Genossenschafts-
beiträgen herangezogen werden, beträgt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter 
jährlich 2,07 €. 

 
 
Artikel 2 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 5 Niederschlagswassergebühr 
 

(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter überbauter und/oder befestigter Fläche 
i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,90 €. 

 
 
Artikel 3 
 

§ 5a Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 5a Gebühr für Grund-, Drainage- und Kühlwassereinleitung u.ä. 

 
(3) Die Gebühr beträgt für in den Schmutz- oder Mischwasserkanal eingeleitete Mengen 

für jeden Kubikmeter 3,81 €.  
Die Gebühr für in den Niederschlagswasserkanal eingeleitete Mengen beträgt für jeden 
Kubikmeter 1,28 €. 

 
 
Artikel 4 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 14.12.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Satzung vom 14.12.2023 über die 31. Änderung der Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 16.12.1992 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der 
§§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur 
Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften 
vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I S. 176), der §§ 43 ff. und § 46 des Landeswassergesetzes 
NRW in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserver-
bandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen und anderer Gesetze vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), der 
Selbstüberwachungsverordnung Abwasser vom 17. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 602 ff.), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 
4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718), des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 5 des zweiten Gesetzes zur 
Änderung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften vom 14. März 2023 (BGBl. I 2023 Nr. 73) und 
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die 
Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich 
im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt 
Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 11 erhält folgende Fassung: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
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§ 11 Gebührensätze 
 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt 
 
 a) bei Kleinkläranlagen 

  96,90 EUR je Kubikmeter  
  abgefahrenen Grubeninhalts, 

 
 b) bei abflusslosen Gruben 

  56,30 EUR je Kubikmeter  
  abgefahrenen Grubeninhalts.  

 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 14.12.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 14.12.2023 über die 34. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der 
Stadt Neukirchen-Vluyn vom 19.12.1985 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), ), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Ände-
rung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die 
Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich 
im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), sowie des § 34 der 
Friedhofssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 17. Dezember 2013 hat der Rat der Stadt 
Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Der zur Friedhofsgebührensatzung vom 19.12.1985 gehörende Gebührentarif erhält folgen-
de Fassung: 
 

Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn 

 
 
1. Verleihungsgebühren  
   
 1.1 Reihengrabstätten  
 Je Grabstelle werden erhoben:  
1.1.1 für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  546,00 EUR 

   
1.1.2 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an  1.398,00 EUR 

   
 1.2 Wahlgrabstätten  
 Je Grabstelle werden erhoben:  

1.2 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an  2.796,00 EUR 
   
 1.3 Urnengrabstätten  
 Je Urnengrab werden erhoben:  

1.3.1 bei Urnenreihengrabstätten 437,00 EUR 
   

1.3.2 bei Urnenwahlgrabstätten an bevorzugter Stelle 2.175,00 EUR 
   
 1.4 Aschenstreufeld / Aschengrabfeld  
 Je Asche werden erhoben:  

1.4.1 bei Aschenstreufeld 182,00 EUR 
   

1.4.2 bei Aschengrabfeld 218,00 EUR 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
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2. Gebühren für den Wiedererwerb oder der Verlängerung  

 des Nutzungsrechtes  
   

2.1 für Wahlgrabstätten je Grabstätte und Jahr für Verstorbene,  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 112,00 EUR 
   

2.2 für Urnenwahlgrabstätten je Jahr 87,00 EUR 
   

3. Grabbereitungsgebühren  
   

 3.1 Reihengrabstätten  
   

3.1.1 Bestattung von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte,   
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 238,00 EUR 
 

3.1.2 
 
Bestattungen freitags ab 11.30 Uhr von Verstorbenen in einer Reihen-
grabstätte, die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hatten 
 

 
 
 

570,00 EUR 

3.1.3 Bestattungen samstags von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte, 
die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 

646,00 EUR 

   
3.1.4 Bestattung von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte,   

 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 609,00 EUR 
 

3.1.5 
 
Bestattungen freitags ab 11.30 Uhr von Verstorbenen in einer Reihen-
grabstätte, die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 
 

 
 

941,00 EUR 
 

3.1.6 Bestattungen samstags von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte, 
die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 

1.017,00 EUR 

   
 3.2 Wahlgrabstätten  
   

3.2.1 Bestattung von Verstorbenen in einer Wahlgrabstätte,  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 913,00 EUR 
 

3.2.2 
 
Bestattung freitags ab 11.30 Uhr von Verstorbenen in einer Wahl-
grabstätte, die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 
 

 
 

1.245,00 EUR 

3.2.3 Bestattung samstags von Verstorbenen in einer Wahlgrabstätte, 1.321,00 EUR 
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten  
   
 3.3 Urnengrabstätten  
   

3.3.1 Bestattung in einer Urnenreihengrabstätte 61,00 EUR 
 

3.3.2 
 
Bestattung in einer Urnenreihengrabstätte freitags ab 11.30 Uhr 
 

 
260,00 EUR 

 
3.3.3 Bestattung in einer Urnenreihengrabstätte samstags 316,00 EUR 
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3.3.4 Bestattung in einer Urnenwahlgrabstätte 296,00 EUR 
 

3.3.5 
 
Bestattung in einer Urnenwahlgrabstätte freitags ab 11.30 Uhr  
 

 
495,00 EUR 

3.3.6 Bestattung in einer Urnenwahlgrabstätte samstags 551,00 EUR 
   
3.4 Aschenstreufeld / Aschengrabfeld 

 

    
3.4.1 Bestattung im Aschenstreufeld 119,00 EUR 

 
3.4.2 

 
Bestattung im Aschenstreufeld freitags ab 11.30 Uhr 
 

 
230,00 EUR 

3.4.3 Bestattung im Aschenstreufeld samstags 272,00 EUR 
   

3.4.4 Bestattung im Aschengrabfeld 122,00 EUR 
 

3.4.5 
 
Bestattung im Aschengrabfeld freitags ab 11.30 Uhr 
 

 
321,00 EUR 

3.4.6 Bestattung im Aschengrabfeld samstags 377,00 EUR 
  
 

 

4. Ausgrabungsgebühren, Umbettung  

   
4.1 Ausgrabung von Verstorbenen  

 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 714,00 EUR 
   

4.2 Ausgrabung von Verstorbenen  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 1.827,00 EUR 
   

4.3 Ausgrabung einer Urne 152,00 EUR 
   

4.4 Für jede Ausgrabung sind die Kosten für Nebenarbeiten, wie  
 Versetzung von Grabmalen, Beseitigung von   
 Beschädigungen an Nachbargräbern usw.    
 je angefangener Stunde zu bezahlen mit: 68,00 EUR 
   

4.5 Bei Umbettungen sind die Gebühren für die Ausgrabung, die  
 Verleihungsgebühren für eine Wahlgrabstätte und  

 die Grabbereitungsgebühren für die neue Grabstätte zu entrichten.   
   
5. Gebühren für die Genehmigung   
   

5.1 zur Errichtung eines Grabmals 78,00 EUR 
   

5.2 zur Errichtung einer Grabplatte 58,00 EUR 
   

5.3 zur Errichtung einer Grabeinfassung und sonstiger baulicher Anlagen   39,00 EUR 
   

5.4 zur Zulassung von Gewerbetreibenden   35,00 EUR 
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6. Gebühren für die Benutzung  
   

6.1 der Feierhalle 253,00 EUR 
   

6.2 der Leichenhalle, je angefangenen Tag 43,00 EUR 
   

6.3 des Kühlraumes, je angefangenen Tag 61,00 EUR 
   

6.4 Unterstellen einer Urne, je angefangenen Tag 28,00 EUR 
   

6.5 der Kleinorgel je Trauerfeier (ohne Organist) 13,00 EUR 
 
 
7. Gebühren für sonstige Leistungen  
   

  7.1 Grabpflegearbeiten  

7.1.1 für anonyme Reihengrabstätten pro Jahr 
 

68,00 EUR 

7.1.2 für anonyme Urnenreihengrabstätten pro Jahr 
 

13,60 EUR 

7.1.3 
 

7.1.4 
 

7.1.5  

für Rasenreihengräber mit Stele pro Jahr 
 
für Rasenurnenreihengräber mit Stele pro Jahr 
 
für Rasenreihengräber mit Grabplatte pro Jahr 
 

89,00 EUR 
 

17,80 EUR 
 

89,00 EUR 

7.1.6 für Rasenurnenreihengräber mit Grabplatte pro Jahr 17,80 EUR 
 

7.1.7 
 
für Aschestreufelder pro Jahr 

 
5,90 EUR 

 
7.1.8 

 
für Aschegrabfelder pro Jahr 

 
7,10 EUR 

   
 7.2 Bei Verzicht / Entzug  

7.2.1 auf Reihengrab- oder Wahlgrabstätten 78,00 EUR 
 je belegter Grabstelle und Jahr  
   

7.2.2 auf Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätten  30,00 EUR 
 je belegter Grabstelle und Jahr   
   
 7.3 Übrige Leistungen  

7.3 übrige Leistungen, die nach der Friedhofssatzung erforderlich  
 bzw. von Bürgern gefordert werden, sind je angefangener   
 Stunde zu bezahlen mit: 68,00 EUR 
   

 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 14.12.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 18.12.2023 über die 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neukir-
chen-Vluyn vom 08.09.1999 
 
Aufgrund der § 7 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f und § 47 Absatz 2 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), in der derzeitig aktuellen Fassung, hat der Rat der 
Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 mit der Mehrheit der gesetzlichen Ratsmitglieder die 
folgende 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn beschlossen: 
 
Artikel 1 
 

§ 11 Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 
 
§ 11 Abs. 3 Sätze 3-5 erhält folgende neue Fassung: 
 
Verdienstausfall und Regelstundensatz werden für höchstens 8 Stunden pro Tag gewährt. 
Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu begründen. In der Regel ist sie auf Werktage im 
Zeitraum jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr begrenzt und beinhaltet nicht den Sonntag. 
Darüberhinausgehende geltend gemachte Ansprüche müssen nachgewiesen werden. 
 
§ 11 Abs. 3 Nr. 1, 4, 6 und 8 erhalten folgende neue Fassungen: 
 
1. Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, dass 

sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz ent-
spricht nach Maßgabe der EntschVO NRW der Höhe des Mindestlohns nach dem Min-
destlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

4. Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, jedoch 
einen Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- oder be-
treuungsbedürftiger Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei Personen 
führen, erhalten anstelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Form eines Stun-
denpauschalsatzes. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege-oder be-
treuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung des Mandats werden erstattet. 
Der Stundenpauschalsatz entspricht nach Maßgabe der EntschVO NRW der Höhe des 
Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 

6. In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den in § 6 Abs. 1 Satz 4 EntschVO NRW 
genannten Höchstbetrag übersteigen. 
 

8. Sofern der jeweilige Fraktionsvorsitz im Wege einer Doppelspitze ausgeübt wird, wird die 
zusätzliche Aufwandsentschädigung geteilt und jeweils hälftig ausgezahlt. Wenn der 
Fraktion eine zusätzliche Entschädigung für stellvertretende Fraktionsvorsitzende zusteht 
und anstelle der Bestellung einer Stellvertretung eine Doppelspitze gebildet wird, wird die 
Summe der zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitz und stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitz geteilt und jeweils hälftig ausgezahlt.  
Sofern anstelle einer Doppelspitze die jeweilige Stellvertretung des Fraktionsvorsitzes 
durch mehrere Personen ausgeübt wird, wird die zusätzliche Aufwandsentschädigung 
entsprechend geteilt. 
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§ 11 Abs. 5 erhält folgende neue Fassung: 
 

Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates anstelle einer zusätzli-
chen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in Form einer monatlichen 
Pauschale ein Sitzungs-geld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i. V. m. der EntschVO NRW er-
halten, wird für folgende Ausschüsse Gebrauch gemacht: 
- Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss 
- Stadtentwicklungsausschuss 
- Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport 
- Ausschuss für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung 
- Rechnungsprüfungsausschuss. 
Im Falle einer Verhinderung des/der Vorsitzenden erhält das Mitglied, welches den Vorsitz in 
der Sitzung führt, eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Form einer monatlichen Pau-
schale als Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i. V. m. der EntschVO NRW. 
 
Artikel 2 
 
Diese 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn tritt am 01.01.2024 in 
Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 13.12.2023 beschlossene 14. Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 08.09.1999 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
Neukirchen-Vluyn, den 18.12.2023 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 

********************************************************************************************************* 



 
 
 
  

Amtsblatt der Stadt Neukirchen-Vluyn 
49. Jahrgang Erscheinungstag: 20.12.2023 Nr.  22 
 
 

  
 
 
 
 

- 210 - 

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
Das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3402025971 wird 
gemäß AVV zum SpkG NW Abschnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem heutigen Tag für kraftlos erklärt, 
nachdem Rechte Dritter auf die Urkunde des am 26.07.2023 erfolgten Aufgebotes nicht an-
gemeldet wurden. 
 
 
Moers, den 30.11.2023 
 
 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Bekanntmachung einer Satzungsänderung der Sparkasse am Niederrhein 
 
Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Wesel und die 
Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg hat in ihrer Sitzung vom 21. August 2023 
aufgrund von §§ 6,8 Absatz 2 Buchstabe d) des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Sparkassengesetz – SpkG -) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 696), in Kraft getreten 
am 29. November 2008), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Schaffung von mehr 
Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen (Transparenzge-
setz) vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), in Kraft getreten am 31. Dezember 2009, 
durch Artikel 1 und 3 des Gesetzes zur Änderung sparkassenrechtlicher Vorschriften vom 
16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 27. Juli 2013, durch Artikel 6 des Ge-
setzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, und durch Artikel 58 des Gesetzes zur 
Stärkung der medienbruchfreien Digitalisierung vom 1. Februar 2022 (GV.NRW. S. 122), in 
Kraft getreten am 19. Februar 2022, 
 
folgende Satzungsänderungen beschlossen: 
 
§ 4 (2) - Verwaltungsrat 
 
Alte Fassung: Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Ver-

bindlichkeiten und die Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Ge-
sellschafter und sonstiger haftender Eigenmittel bedürfen der Zustim-
mung des Verwaltungsrates. 

 
Neue Fassung: Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Ver-

bindlichkeiten und die Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Ge-
sellschafterinnen / Gesellschafter und sonstiger haftender Eigenmittel 
bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. 
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§ 4 (3) - Verwaltungsrat 
 
Alte Fassung: Neben dem Hauptverwaltungsbeamten nach § 11 Abs. 1 bzw. § 11 

Abs. 3 Satz 1 SpkG NW nehmen die Hauptverwaltungsbeamtinnen 
oder die Hauptverwaltungsbeamten der anderen Zweckverbandsmit-
glieder beratend an den Sitzungen teil.  

 
Neue Fassung: Neben der Hauptverwaltungsbeamtin / dem Hauptverwaltungsbeamten 

nach § 11 Abs. 1 bzw. § 11 Abs. 3 Satz 1 SpkG NW nehmen die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen oder die Hauptverwaltungsbeamten der 
anderen Zweckverbandsmitglieder beratend an den Sitzungen teil.  

 
§ 5 - Vorstand  
 
Alte Fassung: Der Vorstand besteht aus 3 Personen. 
 
Neue Fassung: Der Vorstand besteht aus 2 Personen. 
 
§ 8 - Inkrafttreten der Satzung 
 
Alte Fassung: Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.11.2009 außer Kraft. 
 
Neue Fassung: Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.10.2011 außer Kraft. 
 
 

Die vorstehende Neufassung der Satzung für die Sparkasse am Niederrhein wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Moers, 6. Dezember 2023 
 

Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und 
die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 

 
Der Verbandsvorsteher 

Heyde 
 
 
 

********************************************************************************************************* 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein 
GmbH zum 31.12.2022 

 
Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein GmbH, Moers, hat am 
07.06.2023 den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festgestellt und u.a. wie folgt beschlossen: 
„Der von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf geprüfte 
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2023, der allen Gesellschaftern vorliegt, wird hiermit festgestellt. Die Abführung des Gewinns an 
die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR und die Ausgleichzahlung an die außenstehenden Gesell-
schafter erfolgt am 9. Juni 2023.“ 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Entflechtung der Rech-
nungslegung gemäß § 6b Abs. 2-5 EnWG beauftragte PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
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Auslage der Unterlagen 
 
Der Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Entflechtung der Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 
2-5 EnWG liegen ab dem Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe des Amtsblatts für sechs Wo-



 
 
 
  

Amtsblatt der Stadt Neukirchen-Vluyn 
49. Jahrgang Erscheinungstag: 20.12.2023 Nr.  22 
 
 

  
 
 
 
 

- 218 - 

chen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Jostenhof 15 in Moers, während der Geschäfts-
zeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Stefan Krämer    Dr. Kai Gerhard Steinbrich  Josef Kremer 
Vors. der Geschäftsführung  Geschäftsführung   stv. Geschäftsführung 
 
 
 
********************************************************************************************************************** 

 


